
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Offene Ganztagsschule (OGTS)   Schuljahr 2024/2025 
 
 

Gymnasium Fr. Moser  0151 26264391 Realschule Hr. Helfrich  0151 26264393 
 

Bereits seit 1976 besteht an unserer Schule das Tagesheim, das heute als Offene Ganztagsschule geführt wird. Der 
Charakter hat sich von der Nachmittagsbetreuung in ein pädagogisches Bildungs-, Erziehungs- und Freizeitangebot 
gewandelt.  

Für viele Eltern – gerade von unseren Unterstufenschülerinnen – ist dieses Angebot eine willkommene Unterstützung. 
Sei es, weil Sie berufstätig sind oder weil Ihre Kinder diesen strukturierten Rahmen für ihre Entwicklung brauchen.     
Uns ist es ein Anliegen, dass wir unsere Schülerinnen dabei unterstützen, ihren geregelten Lernrhythmus zu finden 
oder beizubehalten. 

Die OGTS ist von Montag bis Donnerstag jeweils ab Unterrichtsende bis 16.45 Uhr geöffnet. In Abhängigkeit von den 
Abfahrtszeiten von Bus und Bahn kann ein individuelles Ende vereinbart werden, jedoch nicht vor 15.45 Uhr.  - Sie 
können zwei, drei oder vier Tage buchen.  

Nach dem gemeinsamen Mittagessen erledigen die Mädchen ihre schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben in 
einem positiven Lernklima, bereiten sich auf den kommenden Schultag und Leistungsnachweise vor. Auch stehen für 
die Schülerinnen genügend PCs bereit, an denen Referate, PowerPoint Präsentationen und IT-Hausaufgaben erledigt 
werden. Die pädagogischen Fachkräfte der OGTS geben unterstützende Lernimpulse, fördern selbständiges Arbeiten 
in der Lernzeit, stellen qualifiziertes Übungsmaterial zur Verfügung und kontrollieren weitgehend die Hausaufgaben 
auf Vollständigkeit und Sorgfalt, bevor ab 15.00 Uhr die Freizeitangebote beginnen. In Absprache mit den 
pädagogischen Fachkräften der OGTS können die Schülerinnen, nachdem sie ihre Aufgaben erledigt haben, daran 
teilnehmen.  

Nach Buchung der Offenen Ganztagsschule ist der regelmäßige Besuch für das ganze Jahr verbindlich. 
Kündigungen sind nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Schulleitung möglich. Der Besuch der OGTS 
ist genauso verpflichtend wie der Unterrichtsbesuch. Beurlaubungen und Befreiungen sind nur in Ausnahmefällen 
schriftlich frühzeitig über die BetreuerInnen, bei der Schulleitung zu beantragen. 

Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder mit Anmeldung in einem persönlichen Gespräch zur 
Verfügung.    

Übersicht über die derzeit vom Schulträger festgesetzten Gebühren (11 Monate / Schuljahr): 
- an 4 Tagen / Woche   58,00 € monatlich  
- an 3 Tagen / Woche   50,00 € monatlich  
- an 2 Tagen / Woche   43,00 € monatlich  

Die Gebühr für die OGTS wird - mit Ausnahme September – jeweils zum 5. eines Monats vom Schulgeldkonto 
eingezogen. Die Abbuchung für September erfolgt am 20. September.  

An den gebuchten Tagen nehmen die Schülerinnen am gemeinsamen Mittagessen in der Mensa teil. Dazu 
ist eine Anmeldung bei unserem Caterer www.albrechthof.de über das Online-Bestell-Programm nötig.  
Die Abrechnung mit den Eltern erfolgt direkt mit dem Albrechthof über ein Guthaben-Konto: 
Essensbestellungen werden direkt mit diesem Konto verrechnet. Nur mit aufgeladenem Konto können 
Bestellungen ausgeführt werden. 
Bestellungen sind bis 10:00 Uhr des Vortages möglich, Abbestellungen sogar bis 6:00 Uhr des Liefertages. 
 

 



 

Antrag auf Aufnahme in die Offene Ganztagsschule  
 

Die Schülerin: 
Name, Vorname der Schülerin 
 

 

Geburtsdatum Klasse 

                                               RS/GY 

Straße, PLZ, Ort 
 

 
Telefon, Mobil, Arbeitsstelle E-Mailadresse 

 

 

 

wird für die Offene Ganztagsschule an den Erzbischöflichen St.-Irmengard-Schulen in Garmisch-
Partenkirchen für das Schuljahr 2024/2025 verbindlich angemeldet.  
Anmeldeschuss ist Freitag, 10. Mai 2024 
 

Die Anmeldung für die Angebote der OGTS gilt für  
 
O    2 Nachmittage 

 
O    3 Nachmittage 

 
O    4 Nachmittage 

 

Voraussichtlich wird die Nachmittagsbetreuung an folgenden Wochentagen besucht: 
 
O    Montag 

 
O    Dienstag 

 
O    Mittwoch   

 
O    Donnerstag 

Die endgültigen Tage des offenen Ganztagsangebotes können Sie zu Beginn des Schuljahres 
(nach Bekanntgabe des Stundenplans) festlegen.  
Beginn der Betreuung ist am Montag, den 16. September 2024 
 
Erklärung der/des Erziehungsberechtigten:  
 

1. Uns/Mir ist bekannt, dass die Anmeldung für das gesamte Schuljahr 2024/2025 verbindlich ist. Für die 

Schülerin besteht im Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Es gelten die 

Bestimmungen der Schulordnung für die schulischen Veranstaltungen sowie für Erkrankungen, Befreiungen 

und Beurlaubungen. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können in begründeten Ausnahmefällen durch 

die Schulleitung vorgenommen werden.  
 

2. Uns/Mir ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die OGTS an den Erzbischöflichen 

St.-Irmengard-Schulen in Garmisch-Partenkirchen staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die 

notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl 

tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung 

im Rahmen der OGTS.  
 

3. Uns/Mir ist bekannt, dass für die Angebote der OGTS die Bestimmungen der Bekanntmachung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur OGTS in der jeweils gültigen Fassung gelten.  

(http://www.km.bayern.de/eltern/schule-und-familie/ganztagsschule.html) Mit deren Geltung 
erklären wir uns/ich mich einverstanden und beantrage/n hiermit die Aufnahme unserer/meiner 
Tochter in die OGTS an den Erzbischöflichen St.-Irmengard-Schulen in Garmisch-Partenkirchen 
 

4. Uns/Mir ist bekannt, dass eine Abmeldung im laufenden Schuljahr 2024/2025 nur in begründeten 

Einzelfällen durch die Schulleitung genehmigt werden kann.  

 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift!  
Ort, Datum 

 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigte/n 

 

http://www.km.bayern.de/eltern/schule-und-familie/ganztagsschule.html

